
 

Anlage 14 
(zu § 23 Abs. 6 Nr. 2 LWO) 

 
 

Bescheinigung der Wählbarkeit 

für die Wahl zum Landtag des Saarlandes 

am...................................... 

 
 

Frau/Herr 
 
 Familienname:  ....................................................................................................................  
 
 Vornamen:  ..........................................................................................................................  
 
 Geburtsdatum:  ....................................................................................................................  
 
 Geburtsort:  ..........................................................................................................................  
 
 Anschrift (Hauptwohnung) 

 Straße, Hausnummer:  ........................................................................................................  

 Postleitzahl, Wohnort:  .........................................................................................................  

 
ist am Wahltag nach den heute vorliegenden Erkenntnissen Deutsche/Deutscher im Sinne des 

Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. Sie/Er erfüllt die sonstigen Wählbarkeitsvorausset-

zungen des § 11 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes und ist nicht von der Wählbarkeit ausge-

schlossen (§ 11 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes).  

 
 

  ....................................................... , den  ..........................  

                                (Dienstsiegel)                                            Gemeinde 

 

  ........................................................................................  
 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung der Wählbarkeit einge-
holt wird.*) 
 

  ............................................................. , den  ..........................  

 

  ..............................................................................................  
 (Persönliche und handschriftliche Unterschrift  
 der Bewerberin/des Bewerbers) 
 
___________ 
*) Wenn die Bewerberin/der Bewerber die Bescheinigung der Wählbarkeit selbst einholt, streichen. 
 

Datenschutzhinweise auf der Rückseite 



 

 
noch Anlage 14 

(zu § 23 Abs. 6 Nr. 2 LWO) 
Rückseite 

der Bescheinigung der Wählbarkeit 
 

Informationen zum Datenschutz 
Für die in Ihren Angaben auf der Vorderseite enthaltenen personenbezogenen Daten gilt: 
1.  Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, Ihre Wählbarkeit nach § 11 des Landtagswahl-

gesetzes nachzuweisen. 
 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c 

und Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe g der Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den §§ 11, 16, 19, 
22 und 23 des Landtagswahlgesetzes und den §§ 22, 23, 25, 26 und 28 der Landeswahlordnung. 

2.  Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. 
 Die Wählbarkeitsbescheinigung ist jedoch nur mit diesen Angaben gültig. 

3.  Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf der Vorderseite sind die die Wähl-
barkeitsbescheinigung einreichende Partei oder Wählergruppe und die Gemeinde, bei der Sie mit Ihrem 
Hauptwohnsitz gemeldet sind. 

 Nach Einreichung der Wählbarkeitsbescheinigung bei der Kreiswahlleiterin oder beim Kreiswahlleiter ist die 
Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwort-
lich. Nach Einreichung der Wählbarkeitsbescheinigung bei der Landeswahlleiterin oder beim Landeswahllei-
ter ist die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
verantwortlich. 

4.  Empfänger der personenbezogenen Daten ist der Kreiswahlausschuss oder der Landeswahlausschuss, der 
über die Zulassung des Wahlvorschlags entscheidet, sowie die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
und die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter. 

 Im Falle einer Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Kreiswahlvorschlags nach § 22 Abs. 6 des 
Landtagswahlgesetzes können auch der Landeswahlausschuss und die Landeswahlleiterin oder der Lan-
deswahlleiter Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 

Im Falle von Wahlanfechtungen können auch der Landtag, die sonstigen nach dem Saarländischen Wahl-
prüfungsgesetz am Verfahren Beteiligten sowie der Verfassungsgerichtshof, in anderen Fällen auch andere 
Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 

5.  Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 67 der Landeswahlordnung: 
Wahlunterlagen können 60 Tage vor der Wahl eines neuen Landtags vernichtet werden. Die Landeswahllei-
terin oder der Landeswahlleiter kann zulassen, dass die Unterlagen früher vernichtet werden, soweit sie 
nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer 
Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

6.  Nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der verantwortlichen Person über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. 

7.  Nach Artikel 16 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der verantwortlichen Person die Berich-
tigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird die ausgestellte Wählbarkeitsbescheini-
gung nicht ungültig. Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahl-
tages können Sie die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen der §§ 
22 und 23 des Landtagswahlgesetzes verlangen. 

8.  Nach Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der verantwortlichen Person die unver-
zügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für 
die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, 
Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder die verantwortliche Person zur Lö-
schung verpflichtet ist. Dadurch wird die ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung nicht ungültig. 

9.  Nach Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von der verantwortlichen Person statt der 
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die 
Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Daten un-
rechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Einschränkung der Verarbeitung auch dann verlangen, 
wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Nach Ablauf der Frist für 
die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltages können Sie die Einschränkung der Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen der §§ 22 und 23 des Land-
tagswahlgesetzes verlangen. Durch einen Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung wird die ausgestellte 
Wählbarkeitsbescheinigung nicht ungültig. 

10. Beschwerden können Sie an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (Postanschrift: Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Fritz-Dobisch-Straße 12, 
66111 Saarbrücken, E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de) und gegebenenfalls an die Datenschutz-
beauftragte oder den Datenschutzbeauftragten der jeweils für die Datenverarbeitung verantwortlichen Per-
son (siehe oben Nummer 3) richten. 
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